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Verstoss gegen die Hausordnung 
 
 
Gemäss Punkt 8 der Hausordnung ist die Benützung des Lifts für Lernende verboten. 
 
Bei Verstoss gegen diese Regel wird eine Busse von Fr. 50.- erhoben. 
 
 
 
Name / Vorname der / des Lernenden       

Klasse       

Lehrperson       
 
 
 
 
 
 
Unterschrift der / des Lernenden: ___________________________________________ 

 

Unterschrift Lehrperson: 

 

___________________________________________ 

 
 
 
Datum: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
geht an: AL Sekretariat             Rechnungswesen              Ablage Lernende-Dossier 


	Name  Vorname der  des Lernenden: 
	Klasse: 
	Datum: 
	Lehrperson: 


